
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1937/10/26 1Ob1049/37,
2Ob617/38

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.10.1937

Norm

ZPO §64 Z5

ZPO §365

ZPO §368

Rechtssatz

Die Kosten der Zureise des klagenden Kindes und der Kindesmutter zur Vornahme der Blutprobe sind, wenn die

Parteien das Armenrecht genießen, vorläu=g aus dem Staatsschatze zu leisten. Der armen Partei kann der

vorschußweise Erlag dieser Kosten nach § 368 Abs 3 ZPO nicht aufgetreten werden (entgegengesetzt: RZ 1936,120).
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